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Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleit-
planung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB), zugleich als Unterrichtung der 
Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 23 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) zum Bebauungsplan Nr. 950 2. Ände-
rung -Bergheim- „Businesspark Niederrhein“ 
sowie zur Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 6.55 -Rheinhausen-

Ziel und Zweck der Planentwürfe ist es, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweite- 
rung der gewerblich nutzbaren Flächen und somit 
des bestehenden Briefverteilzentrums am Stand-
ort Asterlagen zu schaffen.

Die Planentwürfe können vom 09.09.2022 bis 
07.10.2022 im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. § 3 
Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 
können die Planunterlagen beim Amt für Stadt- 
entwicklung und Projektmanagement, Stadthaus, 
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, Eingang Mosel-
straße, 47051 Duisburg, eingesehen werden. 
Aufgrund der pandemischen Situation durch 
COVID-19 ergeben sich auch Auswirkungen auf  
die Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis donners-
tags von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 
16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr 
(nicht am 03.10.2022) unter den am Ende des  
Bekanntmachungstextes aufgeführten Kontakt- 
daten innerhalb der Auslegungsfrist individuell  
zu vereinbaren. Auskünfte zu den Entwürfen 
können nur telefonisch oder nach vorheriger  
Terminabsprache gegeben werden. Gelegen- 
heit zur Äußerung und zur Erörterung dieser  
Entwürfe mit der Verwaltung besteht ebenfalls  
nur telefonisch oder nach vorheriger Termin- 
absprache.

Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen beim Oberbürgermeister der Stadt Duis-
burg, zweckmäßigerweise beim Amt für Stadt- 
entwicklung und Projektmanagement abgegeben 
werden.
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Zudem werden am 16.09.2022 um 16.00 Uhr 
in der Rheinhausen-Halle, Beethovenstraße 20, 
47226 Duisburg die Planentwürfe zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 950 2. Änderung 
-Bergheim- „Businesspark Niederrhein“ und zur 
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 6.55 -Rhein-
hausen- in einer öffentlichen Sitzung der Bezirks-
vertretung Rheinhausen vorgestellt.

Anschließend an die o.g. Veranstaltung besteht 
die Gelegenheit, sich zu den Entwürfen zu äußern 
und diese mit der Verwaltung zu erörtern.

Sollte aus Gründen des Infektionsschutzes eine 
öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung nicht 
möglich oder der Zugang eingeschränkt sein, ist 
eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen des § 3 
Abs. 2 PlanSiG in Form der Auslegung der Plan- 
unterlagen bis zum 07.10.2022 möglich.

Duisburg, den 9. August 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Steinbicker
Tel.-Nr.: 0203 283-3623
a.steinbicker@stadt-duisburg.de

Anlage:
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Geltungsbereich der FNP-Änderung

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung wird  
darauf hingewiesen, dass personenbezogene 
Daten in den abgegebenen Stellungnahmen  
zum Zweck der Abwägung nach dem Bau- 
gesetzbuch erhoben und gespeichert werden.

Weitere Informationen sowie Hinweise zum  
Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Bekanntmachung der Bezirksregierung 
Düsseldorf

Dezernat 26 - Luftfahrtbehörde -
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf

AZ: 26.07.06.01-HSLP.DUI-BG

Genehmigung zur Änderung der Ein-
richtung und des Betriebes des Sonder- 
landeplatzes für Hubschrauber auf 
dem Gelände der BG Klinik, Großen-
baumer Allee 250, 47249 Duisburg vom 
17.05.2021

Auslegung des Genehmigungsbeschei-
des gemäß § 6 Abs. 5 LuftVG i. V. m.  
§ 74 Abs. 4 Verwaltungsverfahrens- 
gesetz (VwVfG) NRW

Die BG Klinikum Duisburg gGmbH hat bei 
mir die Genehmigung zur Änderung der 
Einrichtung und des Betriebes des Sonder-
landeplatzes für Hubschrauber auf dem 
Gelände der angeschlossenen Betriebssta-
tion des Rettungshubschrauber Christoph 
9 auf dem Klinikgelände in Duisburg-Gro-
ßenbaum beantragt. Nach Durchführung 
des luftrechtlichen Verfahrens habe ich am 
17.05.2021 die beantragte Genehmigung 
der Änderungen gemäß § 6 Luftverkehrs-
gesetz (LuftVG) i. V. m. §§ 49 ff Luftver-
kehrs-Zulassungsordnung (LuftVZO) unter 
Auflagen erteilt.

Eine Ausfertigung des Genehmigungs- 
bescheides einschließlich Rechtsbehelfs- 
belehrung liegt für 2 Wochen in der Zeit 
vom 12.09.2022 bis zum 23.09.2022 
(einschließlich)
bei der Stadt Duisburg
im Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 
7 (Eingang Moselstraße), 47051 Duisburg
 – Amt für Stadtentwicklung und Projekt- 
management
aus und kann dort 
montags bis freitags, jeweils von 08.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr
eingesehen werden.
Eine Terminabsprache ist nicht erforderlich. 
Bitte bei der Pförtnerloge anmelden.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Bescheid gegenüber möglichen Betroffe-
nen als zugestellt.
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Diese Bekanntmachung finden Sie auch 
auf den Internetseiten der Bezirksregie-
rung Düsseldorf (https://www.brd.nrw.de/
services) und ab dem 12.09.2022 ebenfalls 
eine Kopie der offengelegten Unterlagen.

Hinweis:
Der Inhalt der zur Einsicht bei der Stadt 
Duisburg ausgelegten Unterlagen ist 
maßgeblich.

Düsseldorf, 10.08.2022

Im Auftrag
gez. Dlugosch

Duisburg, den 10. August 2022

Stadt Duisburg
Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement
Im Auftrag

Trappmann
(Amtsleiter)

Auskunft erteilt:
Frau Würschem
Tel.-Nr.: 0203 283-4752

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 
1 Baugesetzbuch (BauGB), zugleich als 
Unterrichtung der Einwohnerinnen und 
Einwohner gemäß § 23 Gemeindeord- 
nung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
zum Bebauungsplan Nr. 1286 -Berg- 
heim- „Meisenstraße“

Ziel und Zweck der Planentwürfe ist die 
Wiedernutzbarmachung einer ehemaligen 
Sportplatzfläche für eine wohnbauliche 
Nutzung.

Die Planentwürfe können vom 09.09.2022 
bis 07.10.2022 im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. 
§ 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) können die Planunterlagen beim 

Amt für Stadtentwicklung und Projekt- 
management, Stadthaus, Friedrich-Al- 
bert-Lange-Platz 7, Eingang Moselstraße, 
47051 Duisburg, eingesehen werden. Auf-
grund der pandemischen Situation durch  
COVID-19 ergeben sich auch Auswirkun-
gen auf die Stadt Duisburg. Insofern sind 
Termine zur Einsichtnahme telefonisch 
montags bis donnerstags von 8:00 bis 
12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr so-
wie freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr (nicht 
am 03.10.2022) unter den am Ende des 
Bekanntmachungstextes aufgeführten Kon-
taktdaten innerhalb der Auslegungsfrist in-
dividuell zu vereinbaren. Auskünfte zu den 
Entwürfen können nur telefonisch oder 
nach vorheriger Terminabsprache gegeben 
werden. Gelegenheit zur Äußerung und 
zur Erörterung dieser Entwürfe mit der Ver-
waltung besteht ebenfalls nur telefonisch 
oder nach vorheriger Terminabsprache.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement abgegeben werden.

Zudem wird am 16.09.2022 ab 17.00 Uhr 
„Rheinhausen-Halle, Beethovenstraße 20,  
47226 Duisburg“ der Planentwurf zur Auf- 
stellung des Bebauungsplanes Nr. 1286 
-Bergheim- „Meisenstraße“ in einer öf- 
fentlichen Sitzung der Bezirksvertretung 
Rheinhausen vorgestellt.

Anschließend an die o.g. Veranstaltung 
besteht die Gelegenheit, sich zu den Ent- 
würfen zu äußern und diese mit der Ver-
waltung zu erörtern.

Sollte aus Gründen des Infektionsschutzes 
eine öffentliche Sitzung der Bezirksvertre- 
tung nicht möglich oder der Zugang einge-
schränkt sein, ist eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 
Abs. 1 BauGB im Rahmen des § 3 Abs. 2 
PlanSiG in Form der Auslegung der Planun-
terlagen bis zum 07.10.2022 möglich.

Duisburg, den 11. August 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Horn
Tel.-Nr.: 0203 283-2115
c.horn@stadt-duisburg.de

Anlage:
Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen- 
bezogene Daten in den abgegebenen  
Stellungnahmen zum Zweck der Abwä-
gung nach dem Baugesetzbuch erhoben 
und gespeichert werden.

Weitere Informationen sowie Hinweise  
zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 32 vom 31. August 2022



Amtsblatt ...............................L

496

�����������������������������	������
�����������������

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 32 vom 31. August 2022



Amtsblatt ...............................L

497

Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen 
erforderlich:

Gemarkung Huckingen:

Ehinger Straße 59,61       wird  Ehinger Straße 59, 59A, 61, 
und 63     61A und 63

Gemarkung Meiderich:

Unter den Ulmen 40, 42        wird  Unter den Ulmen 40, 42 ,44
und 44     und Nalenzstraße 4A

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Düsseldorf, zu erheben.

Duisburg, den 9. August 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dirk Dörschlag

Auskunft erteilt:
Frau Schwarzbach
Tel.-Nr.: 0203 283-3982
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201189184 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3353054376 (alt 
853054377) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202992453  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4201216464  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 3. August 2022

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3238011781 (alt 
138011788) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4798876985 (alt 
28876985) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig- 
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä- 
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch- 
liche oder rechtliche Gegebenheiten ent- 
gegenstehen.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis- 
burg Kontor GmbH – bestehend aus der  
Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Duisburg Kontor GmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember  2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Das Sparkassenbuch Nr. 4208164477  
(alt 108164476) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 3. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4200570143 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 8. August 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung der Duisburg Kontor 
GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Duis-
burg Kontor GmbH hat am 29. Juni 2022 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2021 festgestellt und über den Jahresüber-
schuss wie folgt beschlossen:

1.   Der Jahresabschluss der Duisburg 
Kontor GmbH für das Geschäftsjahr 
2021 wird festgestellt.

2.   Der Jahresüberschuss in Höhe von 
33.332,84 EUR wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft NRT Nieder-
rheinische Treuhand GmbH hat am  
04. April 2022 folgenden Bestätigungs- 
vermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburg Kontor GmbH, 47051 
Duisburg
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver- 
antwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten –  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen  
in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen  
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,  
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus-
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten be- 
einflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Ri-
siken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts- 
relevanten Vorkehrungen und Maß- 
nahmen, um Prüfungshandlungen zu  
planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über  
die Angemessenheit des von den ge- 

setzlichen Vertretern angewandten  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort- 
führung der Unternehmenstätigkeit so- 
wie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres- 
abschlusses einschließlich der Angaben  
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die  
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen  
die im Abschnitt „Prüfungsurteile“ ge- 
nannten, nicht inhaltlich geprüften Be-
standteile des Lageberichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht erstrecken 
sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 
ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

-   wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah- 
resabschluss, den inhaltlich geprüften 
Bestandteilen des Lageberichts oder un-

tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“

Duisburg, den 5. August 2022

Duisburg Kontor GmbH

Kluge                           ppa Boerakker

Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Ergebnisses 
der Jahresabschlussprüfung zum  
31. Dezember 2021 für die GEBAG Duis- 
burger Baugesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der GEBAG  
Duisburger Baugesellschaft mbH hat in  
ihrer Sitzung am 20. Juni 2022 den Jah- 
resabschluss zum 31. Dezember 2021  
festgestellt und über die Verwendung  
wie folgt beschlossen:

1.   Der Jahresabschluss der GEBAG für das  
Geschäftsjahr 2021 wird mit einem 
Jahresüberschuss von  
10.467.322,14 EUR festgestellt.

2.   Der Jahresüberschuss wird mit einem 
Betrag von 10.467.322,14 EUR in die 
anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
des Geschäftsjahres 2021 geprüft und am 
25. Mai 2022 den folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GEBAG Duisburger Baugesellschaft 
mbH, Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GEBAG 
Duisburger Baugesellschaft mbH, Duis- 
burg, - bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 sowie dem Anhang, einschließlich  
der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber  
hinaus haben wir den Lagebericht der 
GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH, 
Duisburg, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft. Die in Abschnitt 1.2 des 
Lageberichts enthaltenen lageberichts- 
fremden Angaben haben wir in Einklang  
mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif- 
ten nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
oben genannten nicht inhaltlich geprüf-
ten Bestandteil des Lageberichts.
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seren bei der Prüfung erlangten Kennt-
nissen aufweisen oder

-   anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem  
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
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im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 25. Mai 2022

Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.

Dr. Ranker         Köhler
Wirtschaftsprüfer         Wirtschaftsprüfer

aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
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Bekanntmachung 

Die diesjährigen Deichbegänge des Deichverbandes Duisburg-Xanten finden an folgenden Tagen statt. 

Datum  Uhrzeit Abschnitt Deich-Km Treffpunkt/Start Ziel 

15.9.2022 08:30 1 bis 7 0,00 bis  
13,90 Orsoy 

Steinschenstr./  
Ecke Hofstr.,  

47199 Duisburg-Baerl 

Bernshof, Orsoy-Land 4, 
47495 Rheinberg 

21.9.2022 08:30 8 bis 12 13,90 Orsoy 
bis 6,50 Poll 

Bernshof, Orsoy-Land 4, 
47495 Rheinberg 

 

Geschäftsstelle DVDX, 
Hagelkreuzweg 55, 

46487 Wesel 

27.9.2022 08:30 17 bis 12 18,30 Poll bis 
6,50 Poll 

Göt-Schleuse, Eyländer 
Weg, 46509 Xanten 

Geschäftsstelle DVDX, 
Hagelkreuzweg 55, 

46487 Wesel 

 
Die Mitglieder des Verbandes sind berechtigt, an der Schau teilzunehmen.  

Eine Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 28 der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 14.07.2022.                     

Wesel, im August 2022  Viktor Paeßens, Deichgräf 
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